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Artikel 3
(1) Den Kaufverträgen stehen Verträge über die Lieferung 

herzustellender oder zu erzeugender Ware gleich, es sei denn, 
daß der Besteller einen wesentlichen Teil der für die Her
stellung oder Erzeugung notwendigen Stoffe selbst zur Ver
fügung zu stellen hat.

(2) Diese Konvention ist auf Verträge nicht anzuwenden, 
bei denen der überwiegende Teil der Pflichten der Partei, 
welche die Ware liefert, in der Ausführung von Arbeiten 
oder anderen Dienstleistungen besteht.

Artikel 4
Diese Konvention regelt ausschließlich den Abschluß des 

Kaufvertrages und die aus ihm erwachsenden Rechte und 
Pflichten des Verkäufers und des Käufers. Soweit in dieser 
Konvention nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
betrifft es insbesondere nicht

a) die Gültigkeit des Vertrages oder einzelner Vertragsbe
stimmungen oder die Gültigkeit von Handelsbräuchen,

b) die Wirkungen, die der Vertrag auf das Eigentum an der 
verkauften Ware haben kann.

Artikel 5
Diese Konvention findet keine Anwendung auf die Haftung 

des Verkäufers für den durch die Ware verursachten Tod 
oder die Körperverletzung einer Person.

Artikel 6
Die Parteien können die Anwendung dieser Konvention 

ausschließen oder, vorbehaltlich des Artikels 12, von ihren 
Bestimmungen abweichen oder deren Wirkung ändern.

Kapitel II 

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 7
(1) Bei der Auslegung dieser Konvention sind ihr interna

tionaler Charakter und die Notwendigkeit zu berücksichti
gen, ihre einheitliche Anwendung und die Wahrung des gu-- 
ten Glaubens im internationalen Handel zu fördern.

(2) Fragen, die in dieser Konvention geregelte Gegenstände 
betreffen, aber in dieser Konvention nicht ausdrücklich ent
schieden werden, sind nach den allgemeinen Grundsätzen, 
die dieser Konvention zugrunde liegen, oder mangels solcher 
Grundsätze nach dem Recht zu entscheiden, das nach den 
Regeln des internationalen Privatrechts anzuwenden ist.

Artikel 8

(1) Für die Zwecke dieser Konvention sind Erklärungen 
und das sonstige Verhalten einer Partei nach deren Willen 
auszulegen, wenn die andere Partei diesen Willen kannte 
oder darüber nicht in Unkenntnis sein konnte.

(2) Ist Absatz 1 nicht anwendbar, so sind Erklärungen und 
das sonstige Verhalten einer Partei so auszulegen, wie eine 
vernünftige Person der gleichen Art wie die andere Partei 
sie unter den gleichen Umständen aufgefaßt hätte.

(3) Um den Willen einer Partei oder die Auffassung fest
zustellen, die eine vernünftige Person gehabt hätte, sind 
alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, insbesondere 
die Verhandlungen zwischen den Parteien, die zwischen ih
nen entstandenen Gepflogenheiten, die Handelsbräuche und 
das spätere Verhalten der Parteien.

Artikel 9
(X) Die Parteien sind an die Handelsbräuche, mit denen 

sie sich einverstanden »rklärt haben, und an die GepPcgen- 
heiten gebunden, die zwischen ihnen entstanden sind.

(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so wird 
angenommen, daß sie sich in ihrem Vertrag oder bei seinem 
Abschluß stillschweigend auf Handelsbräuche bezogen ha
ben, die sie kannten oder kennen mußten und die im inter
nationalen Handel den Parteien von Verträgen dieser Art 
in dem betreffenden Geschäftszweig weithin bekannt sind 
und von ihnen regelmäßig beachtet werden.

Artikel 10
Für die Zwecke dieser Konvention ist,
a) falls eine Partei mehr als eine Niederlassung hat, die 

Niederlassung maßgebend, die unter Berücksichtigung 
der vor oder bei Vertragsabschluß den Parteien be
kannten oder von ihnen in Betracht gezogenen Um
stände die engste Beziehung zu dem Vertrag und zu 
seiner Erfüllung hat,

b) falls eine Partei keine Niederlassung hat, ihr gewöhn
licher Aufenthalt maßgebend.

Artikel 11
Der Kaufvertrag braucht nicht schriftlich geschlossen oder 

nachgewiesen zu werden und unterliegt auch sonst keinen 
Formvorschriften. Er kann auf jede Weise bewiesen wer
den, auch durch Zeugen.

Artikel 12

Die Bestimmungen der Artikel 11 und 29 oder des Teils II
dieser Konvention, die für den Abschluß eines Kaufvertra
ges, seine Änderung oder Aufhebung durch Vereinbarung 
oder für ein Angebot, eine Annahme oder eine sonstige Wil
lenserklärung eine andere als die schriftliche Form gestat
ten, gelten nicht, wenn eine Partei ihre Niederlassung in 
einem Vertragsstaat hat, der eine Erklärung nach Artikel 96 
abgegeben hat. Die Parteien dürfen von dem vorliegenden 
Artikel weder abweichen noch seine Wirkung, ändern.

Artikel 13
Für die Zwecke dieser Konvention umfaßt der Ausdruck 

„schriftlich“ auch Mitteilungen durch Telegramm oder Fern
schreiber».

Teil II 

Abschluß des Vertrages

Artikel 14
(1) Der an eine oder mehrere bestimmte Personen gerich

tete Vorschlag zum Abschluß eines Vertrages stellt ein An
gebot dar, wenn er bestimmt genug ist und den Willen des 
Anbietenden zum Ausdruck bringt, im Falle der Annahme 
gebunden zu sein. Ein Vorschlag ist bestimmt genug, wenn 
er die Ware bezeichnet und ausdrücklich oder stillschwei- 

! gend die Menge und den Preis festsetzt oder deren Festset
zung ermöglicht.

;2) Ein Vorschlag, der nicht an eine oder mehrere be
stimmte Personen gerichtet ist, gilt nur als Aufforderung, 
ein Angebot abzugeben, wenn nicht die Person, die den Vor
schlag macht, das Gegenteil deutlich zum Ausdruck bringt.

Artikel 15

(1) Ein Angebot wird wirksam, sobald es dem Empfänger 
zugeht

(2) Ein Angebot kann, selbst wenn es unwiderruflich ist, 
zurückgenommen werden, wenn die Rücknahmeerklärung 
dem Empfänger vor oder gleichzeitig mit dem Angebot zu-

1 geht.


